
SATZUNG 
Wildlife VANT Sanctuary e.V. 

PRÄAMBEL 

Die Präambel komprimiert die Vision des Wildlife VANT Sanctuary in ihrer Organisationskultur 

und soll Entscheidungen, Denk- und Handlungsweisen aller Mitglieder in der Gesamtheit ihrer 

Werte- und Normvorstellungen prägen. Die gründerhistorischen Überzeugungen bzw. deren 

Ursprung ist als Grundlage des Leitbilds zu verstehen und strebt sowohl für Leistungsgeber als 

auch Leistungsempfänger stets ein integres, wertschätzendes und inspirierendes Umfeld an: 

„Besondere Schätze unserer Erde brauchen besonderen Schutz, in einer fragil gewordenen 

Welt… Denn, das goldene Licht und die wilden Tiere, fremde Kulturen und ihre mächtigen 

Legenden - das ungezähmte Afrika - weckt Faszination in uns. Abseits jener Safari-Romantik 

lauern jedoch gesellschaftliche Spaltung, Armut, Gewalt und Kriminalität. Die Verschwendung 

von Lebensräumen und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die international organisierten 

Verbrechen der Wilderei und legaler Gatterjagden, erleben eine kontinuierliche Renaissance… 

Dies forcierte die Vision, im UNESCO-Biosphärenreservat Kruger to Canyons  in Südafrika bzw. 

dem Western Cape - bei Bedarf auch in anderen Ländern - mind. 1.500 ha Land zu erwerben, 

zu renaturieren und eine Stätte der Völkerverständigung, Bildung und Kultur zu schaffen bzw. 

ein geschütztes Habitat für den Arten-, Natur- und Tierschutz.“ Die Mitglieder der NPO 

bekennen sich zu ihrem gesellschaftlichen Engagement, im Sinne der Nachhaltigkeit, für das 

ökologische wie kulturelle Erbe unserer Kinder.  13. Februar am Kap der Guten Hoffnung 

 

Nicoletta Kauffmann, NPO Management - 1.Vorstand 

Fundraising bei VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Wien A 

 

Nikolas Leopold Egli, Schüler, Wien A 

Antoinette Paulina Egli Schülerin, Wien A 

Arch. DI Johann Kaiser, MA, MBA, MSc - 2.Vorstand 

Gründer und Geschäftsführer der ARCHINOA ZT GmbH, Wien A 

Tizian Niklas Kaiser, Schüler, Boston USA 

Viktoria Maxima Aigner Schülerin, Korneuburg A 

Dipl. Ing. Timen Schut - Kassenwart 

Patentprüfer a.D., Europäisches Patentamt - EPA, München D 

Dr. med. vet. Constantin Post, Diplomate European College of Veterinary Surgery 

Teilhaber und Klinikleitung TIERSPITAL am Schliersee, München D 

Dr. med. vet. Christiaan Steinmann 

State Vet Maruleng, Hoedspruit Südafrika 



§1 NAME UND SITZ 

1. Der Verein führt den Namen „Wildlife VANT Sanctuary“ 

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.“ 

2. Der Sitz des Vereins ist München, Bayern. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

§2 GEMEINNÜTZIGKEIT UND MILDTÄTIGKEIT 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 

1. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden 

§3 ZWECK 

Zweck des Vereins ist die Förderung von Völkerverständigung, Arten-, Natur- und Tierschutz. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

 

1. Einwerben von Spenden und Unterstützungsleistungen zur Förderung des Vereins  

2. Erwerb von Grund und Boden in Südafrika bzw. nach Bedarf auch in anderen Ländern 

3. Renaturierung und Aufforstung des Landes zum Schutzgebiet für Flora und Fauna 

4. Entwicklung von Sicherheitskonzepten, Security-Maßnahmen und Anti-Poaching 

5. Bau und Betrieb eines Rehabilitationszentrums für Wildtiere und Wildtierwaisen 

6. Bau und Betrieb eines Bildungs-Pavillons für Bildungsprogramme und kulturelle Events 

7. Kooperationen mit Organisationen gleicher Zielsetzung, Einbindung lokaler Bevölkerung 

8. Rettung, Aufnahme und Behandlung verletzter oder verwaister Wildtiere sowie Wildtiere  

aus schlechten Haltungsbedingungen wie Zirkusse, Käfighaltung oder Jagdfarmen 

9. Aufklärungsarbeit zur Waidgerechtigkeit und unethische Jagd- bzw. Haltungsformen 

Einnahmen durch Jagdlizenzen zur Populationskontrolle fließen 100% ins Sanctuary zurück 

10. Volontärprogramme 

§4 MITGLIEDSCHAFT 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person ab dem 10. Lebensjahr werden 

Beschränkt Geschäftsfähige / Minderjährige haben weder Beitragspflicht noch Stimmrecht  

Förderer des Vereins können auch juristische Personen sein 

Die Zahl an maximalen Mitgliedern des Vereins wird auf 13 begrenzt 

2. Die Mitgliedschaft ist durch einen schriftlichen Aufnahmeantrag an den Verein,  

zu Händen des Vorstands, zu richten (Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail Anschrift) 

3. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand abschließend 

Der Aufnahmesuchende ist unverzüglich über die Entscheidung zu unterrichten 



4. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 01. des auf die Bestätigung folgenden Monats 

Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an 

5. Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Die Höhe und Fälligkeit werden durch  

die Mitgliederversammlung festgesetzt und betragen bis auf Weiteres 120€ pro Jahr 

6. Bei unterjährigem Austritt oder Ausschluss aus dem Verein gibt es keine Rückerstattung, 

da Spendenbescheinigungen ausgestellt werden 

7. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich und schriftlich gegenüber dem Verein, 

zu Händen des Vorstands, zu erklären 

8. Ein Mitglied kann von der Mitgliederversammlung vom Verein ausgeschlossen werden, 

wenn dessen Verhalten gegen die Interessen des Vereins verstößt 

9. Mitgliedschaften enden mit dem Tod des Mitglieds, mit dem Ausschluss aus dem Verein 

oder unmittelbar mit der Entscheidung zum Austritt. Das ausgetretene oder ausgeschlossene 

Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem Vereinsvermögen 

10. Einberufung zur Mitgliederversammlung und schriftliche Zustellungen finden per E-Mail 

statt. Die Mitglieder sind daher selbst für die Aktualität ihrer E-Mail Anschrift verantwortlich 

§5 VORSTAND 

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und einem 

Stellvertreter 

2. Die Mitgliederversammlung wählt im Rahmen einer Einzelwahl den Vorstand 

Wählbar sind volljährige Mitglieder als natürliche Personen 

3. Die Amtszeit des Vorstands beträgt 3 Jahre, die Wiederwahl ist zulässig 

Mitglieder des Vorstands bleiben so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist 

4. Vorstandsmitglieder können während ihrer Amtszeit abberufen werden 

Hierzu ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer 3⁄4 Mehrheit erforderlich 

5. Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann das verbleibende Vorstandsmitglied  

ein Ersatzmitglied berufen und muss die Mitgliederversammlung in Kenntnis setzen 

Besteht der Vorstand aus nur einer Person, ist unverzüglich, in einer außerordentlichen 

Mitgliederversammlung, ein neuer Vorstand zu wählen 

6. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und repräsentiert den Verein 

Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt 

7. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, lädt der Vorsitzende schriftlich per E-Mail 

mit einer Frist von 10 Tagen zu den Vorstandssitzungen 

8. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei den Abstimmungen entscheidet die 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende 

9. Vorstandsmitglieder können auf Grundlage eines Dienstverhältnisses tätig werden 

Zuständig für Abschluss und Beendigung der Verträge ist die Mitgliederversammlung 

Diese kann ein Mitglied des Vorstands ermächtigen, den Vertrag mit dem betreffenden 

Vorstandsmitglied abzuschließen. Soweit nur ein Vorstandsmitglied gewählt ist,  

ist dieses von Beschränkungen des § 181 BGB befreit 

 



§6 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung kann einberufen werden, sollten die Interessen des Vereins dies 

erfordern oder mind. 40% der Mitglieder eine Einberufung schriftlich per E-Mail verlangen 

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich per E-Mail einzuberufen, unter 

Einhaltung der Ladungsfrist von 4 Wochen und unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung. 

Hierfür werden die vom jeweiligen Mitglied angegebenen E-Mail Anschriften verwendet 

3. An Mitgliederversammlungen können Dringlichkeitsanträge gestellt werden. Aufnahme in 

die Tagesordnung erfolgt über die einfache Mehrheit der Mitgliederversammlung 

4. Versammlungsleiter ist der Vorstandsvorsitzende. Sollte der Vorsitzende abwesend sein, 

wird von der Mitgliederversammlung ein Versammlungsleiter gewählt 

5. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Mit schriftlicher Vollmacht kann diese auf ein anderes 

Mitglied übertragen werden. Dies ist der Versammlungsleitung vorher anzuzeigen 

6. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst.  

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

erschienener Mitglieder beschlussfähig. Satzungsänderungen erfordern eine 3⁄4 Mehrheit 

7. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und Schriftführer zu unterschreiben ist. Mitgliedern ist dies innerhalb 

einer Woche zur Kenntnis zu bringen. Geht nach Kenntnisnahme innerhalb einer Woche  

kein Widerspruch ein, gilt das Protokoll als genehmigt 

§7 KASSENPRÜFUNG 

1. Die Mitgliederversammlung bestellt für die Dauer von 3 Jahren einen Kassenprüfer 

2. Der Kassenprüfer hat die Tätigkeit des Vorstands in finanzieller Hinsicht allgemein 

und die Kassenführung im Besonderen zu prüfen. Er hat die Buchführung auf sachliche 

und rechnerische Richtigkeit zu prüfen und ist durch den Vorstand zu unterstützen 

3. Der Kassenprüfer und der Vorstand haben die Ergebnisse gemeinsam zu erörtern 

Der Kassenprüfer hat so dann ihre Ergebnisse den Mitgliedern bei der ordentlichen 

Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu bringen 

§8 AUFLÖSUNG, ANFALL DES VEREINSVERMÖGENS 

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von mind. 3⁄4 der Stimmen erforderlich. 

Die Auflösung kann aber nur auf einer Mitgliederversammlung beschlossen werden 

2. Bei Auflösung des Vereins, Entzug der Rechtsfähigkeit oder Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen an VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, die es unmittelbar  

und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

 

Wien, 11.Januar 2024 

 

Wiederaufgenommenes Datum, 2.Mai 2024 
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Protokoll der wiederaufgenommenen Gründungsversammlung 

Hier wurde einstimmig über die überarbeitete, neue Satzung abgestimmt. 

2.Mai 2024 
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